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Modell/ 
Vergleichskriterium 

Juristische Person 
z.B. GmbH (=s. r. o.) 

Zweigniederlassung 
(= organizační složka) 

Unternehmen aus EU 
Raum mit tsch. UID 

Unternehmen aus EU 
Raum mit nat. UID 

Gründungsakt Abschluss eines 
Gesellschaftsvertrages 

Ausstellung einer 
Gründungsurkunde (sehr 

ähnlich dem 
Gesellschaftsvertrag) 

Nein - Beantragung der UID 
Nummer beim FA Prag 1 Nein 

Bestehen von Rechtssubjektivität Ja Nein Nein Nein 

Vertretung nach außen Geschäftsführer (Prokurist) 

Leiter der Zweigniederlassung 
anhand einer Vollmacht des 
vertretungsbefugten Organs 

der gründenden Organisation 

Vertretungsbefugtes Organ 
des ausländischen 

Unternehmen 

Vertretungsbefugtes Organ 
des ausländischen 

Unternehmen 

Stammkapital 
Mindestens 

CZK 200.000,- 
(= ca. EUR 7.000,-) 

Nein Nein Nein 

Gründungskosten Preis auf Anfrage! Preis auf Anfrage! 
Ca. EUR 500,- 

+ Übersetzungskosten für 
Dokumente 

Nein 

Eintragung im Firmenbuch Ja Ja Nein Nein 

Gewerbeberechtigung Ja 

Ja – lediglich die 
Gewerbearten, zu deren 
Ausübung die gründende 
Organisation berechtigt ist 

Nein Nein 

Anmeldung beim Finanzamt Ja Ja Ja – nur UID Nummer Nein 

Buchhaltungspflicht Ja – in CZ Ja – in CZ und dem Land der 
gründenden Organisation 

Ja – in CZ und dem Land der 
gründenden Organisation Nein – in CZ 

Anzuwendendes Buchhaltungssystem in CZ Doppelte Buchhaltung 

Vereinfachte Aufzeichnungen 
gemäß der getroffenen 

Vereinbarungen mit dem 
Finanzamt 

Belegsammlung und 
Registration von 

steuerrelevanten Belegen 
Nein 

Rechnungsersteller Die s.r.o. Die gründende Organisation 
mit tschechischer UID 

Die gründende Organisation 
entweder mit tschechischer 
UID oder mit ausländischer 

UID 

Die gründende Organisation 
mit ausländischer UID 

Besteuerung (Ust.) in CZ 
Gemäß dem tschechischen 

Ust.-Gesetz da CZ UID 
vergeben und tschechisches 

Rechtssubjekt 

Gemäß dem tschechischen 
Ust.-Gesetz da CZ UID 

vergeben (CZ UID verleiht 
Gleichstellung mit CZ 

Rechtssubjekt) 

Gemäß tschechischem Ust.-
Gesetz bei Anwendung CZ 

UID, Gemäß ausländischem 
Ust.-Gesetz bei Anwendung 

ausländischer UID 

Gemäß ausländischem Ust.-
Gesetz 

Möglichkeit der Umsatzsteuerrückerstattung Ja – im Rahmen der Ust.-
Voranmeldung 

Ja – im Rahmen der Ust.-
Voranmeldung 

Ja – im Rahmen der Ust.-
Voranmeldung (nur 

Quartalsweise Voranmeldung 
möglich) 

Ja – im Rahmen der 
Beantragung der 

Umsatzsteuerrückerstattung 
beim Finanzamt Prag 1 

Steuerbemessungsgrundlage zur 
Gewinnbesteuerung in CZ 

EGT korrigiert um steuerlich 
nicht anerkannte 
Aufwendungen 

Gemäß individueller 
Vereinbarung mit dem 

Finanzamt 
Nein Nein 
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Modell / Vergleichskriterium Juristische Person 
z.B. GmbH (=s. r. o.) 

Zweigniederlassung 
(= organizační složka) 

Unternehmen aus EU 
Raum mit tsch. UID 

Unternehmen aus EU 
Raum mit nat. UID 

Anzuwendender Steuersatz (Gewinnsteuer) in 
CZ 

Seit 01.01.2006 24% von der 
Steuerbemessungsgrundlage 

Seit 01.01.2006 24% von der 
Steuerbemessungsgrundlage Kein Kein 

Berechtigung Verträge abzuschließen Ja – s.r.o. Ja – gründende Organisation Ja – ausländisches 
Unternehmen 

Ja – ausländisches 
Unternehmen 

Möglichkeit der Beschäftigung von MA in CZ Ja Ja Nein Nein 

Haftung für Rechtsgeschäfte 
Gesellschaft bis zur Höhe des 
im Firmenbuch eingetragenen 

Stammkapitals 

Haftung wird durch die 
Gesetzgebung des 

ausländischen Unternehmens 
geregelt 

Haftung wird durch die 
Gesetzgebung des 

ausländischen Unternehmens 
geregelt 

Haftung wird durch die 
Gesetzgebung des 

ausländischen Unternehmens 
geregelt 

Vorteile/Nachteile 

VT: 
• Haftet lediglich bis zur 

Höhe des eingetragenen 
Stammkapitals 

• Firewall-Funktion zum 
Gründer 

• Professioneller Auftritt 
am CZ Markt 

• Erhöhte Glaubwürdigkeit 
gegenüber CZ Kunden 

• Eindeutig geregelte 
Rechtsverhältnisse 

• Immobilienbesitz ist 
möglich 

• Konzerverrechnung ist 
möglich 

• Möglichkeit der 
Gruppenbesteuerung 

NT: 
• Gründungsaufwand 
• Stammkapital ist 

notwendig 
• Doppelte Buchhaltung 

VT: 
• Monatliche Ust.-

Voranmeldung 
• Beschäftigung von MA 

ist möglich 
• Stammkapital ist nicht 

erforderlich 
• Gewerbeausübung in CZ 

ist möglich 
NT: 
• Ist kein eigenes 

Rechtssubjekt 
• Rechtsgeschäfte müssen 

über die gründende 
Organisation abgewickelt 
werden 

• Zweifache Buchhaltung in 
CZ und im Land der 
gründenden Organisation 

• Immobilienbesitz ist nicht 
möglich 

• Gründungsaufwand 

VT: 
• Ust.-Abwicklung über 

Voranmeldungen in CZ 
• Möglichkeit bedingt 

Infrastruktur in CZ zu 
schaffen 

• Keine Gründungsauf-
wendungen 

NT: 
• Beschäftigung von MA ist 

nicht möglich 
• Ust.-Voranmeldungen sind 

nur quartalsweise möglich  
• Gewerbeausübung in CZ 

ist nicht möglich 

VT: 
• Wegfall jeglicher 

Formalitäten 
NT: 
• Umsatzsteuer-

rückerstattung verursacht 
Kosten und ist verhält-
nismäßig langwierig 
(Dauer ca. 6 – 9 Monate) 

• Errichtung einer 
Infrastruktur ist nicht 
möglich 

Nutzen/Anwendung 

Diese Lösung ist immer dann 
anzuwenden, wenn im 
Rahmen der 
Geschäftsausübung absolute 
wirtschaftliche und rechtliche 
Selbständigkeit erforderlich 
bzw. erwünscht ist. 

Zu präferieren ist diese 
Lösung, wenn ein 
Immobilienbesitz zur 
Ausübung der 
Geschäftstätigkeit und wenn 
keine Haftungsbeschränkung 
für die Rechtsgeschäfte in CZ 
erforderlich sind. 

Diese Lösung eignet sich für 
eine Geschäftstätigkeit mit 
beschränkter Infrastruktur in 
CZ und bei 
Gewerbeausübung aus dem 
Ausland. 

Lösung eignet sich dann, 
wenn in CZ keine Infrastruktur 
erforderlich ist und im 
Rahmen der 
Geschäftstätigkeit der 
Gesamtbetrag der erhaltenen 
Vorsteuer verhältnismäßig 
gering ist. 

 


